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3. bei Wärmeanlagen Wärmeübertrager; Mischstatio
nen, Reduzier- und Sicherheitsventile, Kondensat
behälter und -pumpen.

(3) Die Abnehmeranlage ist mit Rücksicht auf die 
öffentliche Energieversorgung so einzurichten, zu unter
halten und zu betreiben, daß Störungen und Behinde
rungen in der Belieferung anderer Abnehmer oder in 
den Anlagen des EVB und seiner Einspeiser ausge
schlossen sind. Der Abnehmer hat die Einstellung von 
Schutzeinrichtungen (z. B. Uberstrom-Zeit-Relais, Un
terspannungsschutz) mit dem EVB abzustimmen. Kann 
ein Abnehmer seine Gasregleranlage oder Wärmerege- 
lungsaniage und Sicherheitseinrichtungen nicht ord
nungsgemäß warten, ist er verpflichtet, mit einem da
zu Berechtigten einen Wartungsvertrag abzuschließen. 
Großabnehmer haben den Einbau von Einrichtungen 
zur Steuerung und Regelung des Energiesystems zu ge
statten und diese Einrichtungen in ihre Rechtsträger
schaft zu übernehmen. Der Abnehmer ist verpflichtet, 
zumutbare Verbesserungsarbeiten an seiner Anlage 
durchzuführen.

(4) Ist dem Abnehmer auf Grund eines Vertrages 
(z. B. Miet- oder Nutzungsvertrag) ein Dritter ver
pflichtet, wird dadurch die Pflicht des Abnehmers ge
mäß den Absätzen 1 bis 3 gegenüber dem EVB nicht 
berührt.

(5) Für die Errichtung, Änderung, Instandsetzung, 
Verbesserung, den Betrieb und die Überwachung der 
Abnehmeranlage sind die hierfür geltenden Rechtsvor
schriften, insbesondere die technischen Anschlußbedin
gungen, die Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnun
gen sowie Standards zu beachten. Wird bei Arbeiten 
an oder in der Nähe der Abnehmeranlage deren Ab
trennung vom elektrischen Versorgungsnetz notwendig, 
ist der EVB rechtzeitig zu verständigen. Es ist anzu
streben, daß Arbeiten zur Wartung und Instandhaltung 
der Abnehmeranlage bei Unterbrechung der Lieferung 
gemäß § 9 Abs. 1 durchgeführt werden. Die Kosten für 
die Abtrennung und den Wiederanschluß trägt der Ab
nehmer.

(6) Der Abnehmer darf seine Anlage nur von hierfür 
berechtigten Herstellern ändern oder erweitern lassen. 
Im Primärkreis von Wärmeanlagen zwischen dem End
punkt der Anschlußanlage des EVB und dem Wärme
übertrager sowie an Mischstationen darf nur mit aus
drücklicher Zustimmung des EVB gearbeitet werden.

(7) Der EVB ist berechtigt, Abnehmeranlagen für 
Elektroenergie auf Kosten des Abnehmers vor Inbe
triebnahme zu prüfen (Erstprüfung) und in angemes
senen Zeitabständen unter Berücksichtigung der Pro
duktionsbelange des Abnehmers nachzuprüfen (Nach
prüfung) sowie zur Sicherung der öffentlichen Energie
versorgung und zur Kontrolle von Schutzmaßnahmen 
Messungen vorzunehmen. Abnehmeranlagen, die nach 
den hierfür geltenden Bestimmungen durch die Organe 
der Technischen Überwachung vorzuprüfen oder abzu
nehmen sind, werden vom EVB nicht geprüft.

(8) Der EVB ist berechtigt, Abnehmeranlagen für 
Gas vor der Inbetriebnahme entsprechend den techni
schen Anschlußbedingungen für Gasanlagen auf Kosten 
des Abnehmers zu prüfen und freizugeben.

(9) Der EVB ist berechtigt, Abnehmeranlagen für 
Wärme vor der Inbetriebnahme zu prüfen sowie nach 
der Inbetriebnahme zu besichtigen, Messungen darin 
vorzunehmen, die Instandhaltung und die Wärmeiso

lierung zu kontrollieren sowie Verluste des Energie
trägers aufzudecken. Die Prüfungen durch die Organe 
des Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit 
werden davon nicht berührt.

(10) Der EVB hat dem Abnehmer eine Ausfertigung 
des Prüf- bzw. Abnahmeberichtes zu übergeben und 
die Beseitigung der festgestellten Mängel zu fordern. 
Der EVB haftet für die sach- und fachgerechte Prüfung.

(11) Den Beauftragten des EVB ist, insbesondere zur 
Besichtigung der Abnehmeranlage, gegen Vorlage des 
Betriebsausweises mit entsprechendem Berechtigungs
vermerk der Zutritt zu den Räumlichkeiten des Abneh
mers, in denen sich Energieanlagen befinden, zu gewäh
ren, soweit dem nicht besondere Rechtsvorschriften ent
gegenstehen. Für das Betreten der Räume der Deut
schen Post mit technischen Einrichtungen des Fern-

, meldewesens gelten auch in den Fällen des Abs. 7 Son
derregelungen, dasselbe trifft auf Betriebe der Lebens
mittelindustrie zu.

(12) Abnehmer mit Eigenerzeugungsanlagen ein
schließlich Notstromanlagen haben, soweit sie nicht 
Elektroenergie in das öffentliche Netz einspeisen, 
durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Umschalter) zu 
verhindern, daß eine Verbindung der Eigenerzeugungs
anlage mit dem öffentlichen Netz zustande kommt. Ein 
Parallelbetrieb mit dem öffentlichen Netz ist nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des EVB zulässig. Der Ein
satz und der Betrieb von Netzersatzanlagen der Deut
schen Post regeln sich nach den Vereinbarungen zwi
schen dem EVB und den Dienststellen der Deutschen 
Post.

(13) Der Abnehmer 1st verpflichtet, den Anschluß 
eines Dritten an seine Abnehmeranlage zu dulden, so
weit das ohne Behinderung seiner Versorgung des Be
triebsablaufes und ohne die Veränderung seiner An
lagen möglich isU Der Dritte hat, soweit nichts ande
res vereinbart ist, die entstehenden Kosten zu tragen. 
Dem Abnehmer dürfen durch den Anschluß Dritter 
bei der Abrechnung seines Energieverbrauches keine 
Nachteile entstehen.

(14) Der Abnehmer ist verpflichtet, auf seine Kosten 
eine Notversorgungsanlage zu errichten, wenn das in
folge der technischen und ökonomischen Besonderheiten 
seiner Betriebs- und Abnahmeverhältnisse aus volks
wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist. Das Vorliegen 
dieser Voraussetzungen ist von den Vertragspartnern 
gemeinsam festzustellen.

§12
Straßenbeleuchtung

(1) Straßenbeleuchtungsanlagen sind Abnehmeranla
gen zur Beleuchtung der öffentlichen Verkehrswege und 
Plätze, die unmittelbar mit dem öffentlichen Versor
gungsnetz des EVB verbunden sind.

(2) 'Verträge über die Lieferung von Elektroenergie 
oder Gas für Straßenbeleuchtungsanlagen, bei denen 
keine Verbrauchsmessung durchgeführt wird, sind in 
Urkundenform abzuschließen; im übrigen gilt für den 
Vertragsabschluß § 2 Abs. 2. Bei Straßenbeleuchtungs
anlagen für Elektroenergie und Gas ohne Verbrauchs
messung ist der Abnehmer verpflichtet, den vereinbar
ten Brennkalender und die festgelegten Anschlußwerte 
der Leuchten einzuhalten. Für Änderungen, auch des 
Anschlußwertes einzelner Leuchten, ist die vorherige 
schriftliche Zustimmung des EVB einzuholen. Sind die 
Ein- und Ausschaltungen nicht vereinbart, gilt, soweit


